
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/11/17 8Ob229/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1970

Norm

ABGB §1168a

Rechtssatz

Die Warnp2icht im Sinne des § 1168 a ABGB tritt auch ein, wenn die dem Unternehmer nur zur Verfügung stehenden,

veralteten technischen Einrichtungen den Verlust des Stoffes als möglich erscheinen lassen.

Entscheidungstexte

8 Ob 229/70
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